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Riickblick auf die 148. Jahresversammlung der
Appenzellischen Gemeinniitzigen Gesellschaft

Samstag, 8. November 1980
im Mehrzweckgebiude Gonten Al
Beginn 9.30 Uhr

Uber sechzig Mitglieder treffen sich an einem milden Herbsttag im
Mehrzweckgebidude zur 148. Jahresversammlung. Préasident Heinrich
Kempf begriisst die Versammlung mit herzlichen Worten. Nach 110 Jahren
Zugehorigkeit des Innern Landesteiles zu unserer Gesellschaft sei es das
erste Mal, dass eine Jahresversammlung in Gonten stattfinde. Einen be-
sondern Willkomm entbietet er Landammann Breitenmoser, Appenzell,
Regierungsrat Stricker, Stein, alt Regierungsrat Schwendinger, Herisau,
Hauptmann Josef Holderegger, Gonten, sowie dem Referenten, Prof. Dr.
P. Wegelin, Teufen.

Der Vorsitzende gibt ferner eine lange Reihe eingegangener Entschuldi-
gungen bekannt.

Grusswort namens des Tagungsortes. Als Vertreter des Bezirkes Gonten
begriisst Hauptmann J. Holderegger die Géste. In seiner kurzen Ansprache
nennt er einige wichtige Daten des Ortes. So erfahren die Zuhorer, dass
1070 in der Abtischen Chunta zum erstenmal etwas erwidhnt wurde iiber
die oOstliche Seite der «HoOhe». 1647 gab dann der Bischof von Konstanz
seine Einwilligung zu einer Pfarrei, und 1680 ist die Rede von einem Dorf.
Heute zdahlt Gonten als Bezirk etwa 2000 Einwohner, wovon 250 im Dorfe
selber leben. Gonten ist ein aufstrebender Ort, der einige gut florie-
rende Handwerks- und Industriebetriebe aufweist. Doch bleibt es haupt-
sdchlich ein Landwirtschaftsgebiet, das dem Fortschritt in Massen offen-
steht. Besonders im Tourismus hat sich einiges getan und tut sich noch.

Jahresbericht des Prisidenten. Hierauf verliest der Président seinen
ausfiihrlichen Jahresbericht. Dieser liegt dem Protokoll im Wortlaut bei.
Die Versammlung genehmigt diesen Bericht mit krédftigem Applaus.

Jahresbericht 1979/80

Geehrte Mitglieder und Géste, meine Damen und Herren,

Ein uns nahestehender Heimleiter in Ziirich, welcher sich auch der Aus-
bildung von jungen Krankenschwestern widmet, berichtet, dass ihm kaum
wie je zuvor im vergangenen Jahr die Bedeutung der zwischenmensch-
lichen Beziehungen bewusst geworden sei. Und dies nicht auf Grund
theoretischer Uberlegungen, sondern durch das konkrete Miterleben.
Junge Menschen, so schreibt er weiter, kleideten sich heute recht phan-
tasievoll. Je dlter oder je ausgefallener die Kleidungsstiicke seien, umso
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besser. Grossvaters Gilet oder ein Militdirhemd des Bruders, als Rock
getragen, gaben im Hause Anstoss zu einer lebhaften Diskussion unter
altern Schwestern, dariiber, ob Schiilerinnen der Krankenpflegeschule
so zum Mittagessen kommen diirfen oder nicht. Andrerseits fragte die
jungere Generation Kkritisch zurilick, welchen Sinn die Tracht der Dia-
konissen und das Haubentragen der Schwestern im Krankenhause eigent-
lich habe.

Das Generationenproblem stelle sich ihm in den verschiedensten Be-
ziehungen. Die immer rascher sich einstellenden Veridnderungen in Er-
kenntnissen und Arbeitsmethoden verschirften dieses Problem. Kranken-
schwestern, die vor 10 oder 15 Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen
haben, hidtten Miihe, den Fiihrungsstil, die fachbezogenen Kenntnisse
und Verrichtungen oder die Arbeitsmoral frisch ausgebildeter Kollegin-
nen zu verstehen. Und in seinen weiteren Ausfiihrungen kommt unser
Heimleiter zum Schluss, dass die meisten zwischenmenschlichen Probleme
in ihrem Grund in einer unsicheren Personlichkeit, die zu wenig gesundes
Selbstvertrauen hat und die sich selber nicht annehmen kann, zu suchen
sind. Das Problem &ussere sich in verschiedenen Schattierungen wvon
Angsthaben und Sich-Zurlickziehen bis zum lautstarken Poltern und
Streiten. Unsichere Menschen weichen den Problemen aus oder verlager-
ten sie auf eine andere Ebene. Das eigentliche Problem werde verdringt
und ein Scheinproblem aufgebaut. So etwa konne ein Mitarbeiter seine
Uberforderung nicht eingestehen und verweise auf Sachzwinge, Umwelt-
bedingungen und Mitarbeiter, welche den Grund alles Ubels darstellten.
Eng damit verbunden sei das Suchen nach Siindenbdécken und das Her-
stellen und Pflegen von Feindbildern. Dadurch aber wiirden die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen unsachlich und noch komplizierter, und
hinter dem lautstarken Getue oder selbst Machtdemonstrationen stecke
meistens eine liberspielte Unsicherheit.

Beim Lesen dieses Jahresberichtes, meine Damen und Herren, fiihrt
uns der Berichterstatter zum wenigsten inmitten eines Teilproblems
unserer gegenwirtigen Jugendunruhen, die uns alle beschéaftigen, aber
kaum verstehen lassen. Andere, nicht unkompetente Stimmen, weisen in-
dessen auf die damit einhergehenden Entwicklungen der Gesamtgesell-
schaft hin, welche in den mannigfachsten Erscheinungsweisen zu Tage
treten und als Prozesse der Entideologisierung und Entpolitisierung sowie
als allgemeine Relativierung biirgerlicher Werte und Normen betrachtet
werden konnten. Ich enthalte mich an dieser Stelle, auf alle die Analysen
einzutreten, welche zu diesem Thema dargeboten werden, glaube aber,
dass sie auch als Zeiterscheinung betrachtet werden konnen und ihre
Parallelen schon in friitheren Zeitepochen nachgewiesen werden konnen.
Solche Wohlstandsperioden, wie sie derzeit wohl genannt werden kénnen,
sind nicht erstmalig. So berichtet unser Gabriel Walser, der Appenzeller
Chronist, im Jahre 1763, dass sich unser Land in einem recht florisanten
Stand befinde, jedermann genug Verdienst habe und genug Geld ins
Land fliesse. Es war dies jene Periode wirtschaftlicher Bliite, als die
Leinwand noch en vogue war und die aufkommende Baumwolle ihren
Einzug hielt, so dass, wie Walser schreibt, die Commercien, Fabriken
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und der Kaufmannsstand im schonsten Flor und Gewinn standen und
selbst eine gemeine Spinnerin in einer Woche drei Gulden verdienen
konnte. Man lebte in jener Zeitepoche aber auch, wie man sie heute
als Periode der geistigen Friihaufklidrung bezeichnet, in welcher bedeu-
tende neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse entstanden und die Runde
machten. Was tut’s, dass sich dabei als Begleiterscheinung auch die
Emanzipation im personlichen und familidren Bereich bemerkbar machte,
wie wir sie heute als gesellschaftssoziologische Verdnderung bezeichnen.
Denn, so schrieb Walser: «dass diese herrlichen Jahre sehr missbraucht
wiirden, Hoffart, Schwelgerei, Uppigkeit, Springen, Tanzen, Fressen und
Saufen iliberhand nihmen und an allen Sonntagen alle Wirtshiduser und
Schenkhduser zu Stadt und Land voll seien. Arme Toéchter, so keine 50
Gulden hiitten, sich in Silber, Gold, Seide und Damast einkleideten, dass,
wer sie nicht kenne, glaube, dass sie bei vielen Tausenden besidssen.
Weigerten sich die Eltern, ihren Kindern so kostbare Kleider anzuschaf-
fen, so liefen diese von den Eltern weg, hielten eigen Haus, womit sie
die Hoffart mit ihren grossen Verdiensten fortsetzen kénnten.» Wenn nun
diese Feststellungen von weiland Pfarrer und Geschichtsschreiber Gabriel
Walser auch nicht ganz unbedenklich auf die heutige Zeit libertragen
und mit ihr verglichen werden diirften, so ist nach meinem Dafiirhalten
darin doch ein kriaftiges Korn Wahrheit enthalten. In beiden vergleich-
baren Zeitperioden ist praktisch keine Arbeitslosigkeit zu verzeichnen,
was sich naturgemaiss auch auf das gesellschaftliche Verhalten von jung
und alt auswirkt. Die Wohlstandsgesellschaft zeigt ihre Auswiichse, und
sie lasst sich iiberfordern. In dieser Beziehung diirfte der nun bald hinter
uns liegende wirtschaftliche Einbruch heilsam gewesen sein. Ein Jahres-
bericht des derzeitigen Vorstehers der Gewerblichen Berufsschule Herisau
bestiarkt mich in dieser meiner Auffassung. Er schreibt darin: Die Schiiler
bereiten uns keine Schwierigkeiten. Wurde wahrend der ersten Rezes-
zionsjahre nach 1973 auch bei uns von zunehmendem Lernwillen gespro-
chen, so haben wir ehrlicherweise doch eher wieder von weitverbreiteter
Gleichgiiltigkeit zu berichten. Allzu vieles lenkt einen Grossteil unserer
Schiiler vom Ausbildungsziel ab. Wir mochten keine Einwidnde erheben
gegen anregende Freizeitbeschiftigung, gegen gesunden Sport und rechte
Vergniigen. Uns beunruhigt aber die dde Passivitdt und Lustlosigkeit, mit
welcher viele Jungen das sogenannte «Freizeitangebot» konsumieren.
Dass sie bei dieser Haltung oft auch nur Konsumenten bleiben, ist er-
klarlich, aber unbefriedigend. Es ist bedriickend, zusehen zu miissen,
wie vielfach die Jugendjahre, wihrend welchen das Lernen und Uben
am leichtesten fiele, mit Unlohnendem vertan werden. Wie oft wird doch
von Erziehung zur Selbstdndigkeit und Eigenverantwortung geredet, und
wie wenig ist z. B. bei der Anwendung von Freizeit und Geld davon zu
merken. Wir miissen versuchen, bei den Eltern auf diese Fragen hin-
zuweisen. Demgegeniiber sei, um das Bild liber unsere Jugend doch noch
etwas positiver abzurunden, diesen Ausfiihrungen noch eine Bericht-
erstattung iliber eine Diplomfeier von 91 Handelsschiilerinnen in Zirich
angefiigt, worliber ein Zeitungsmann mit Befriedigung meldete, dass die
jungen Damen bei dieser Gelegenheit wieder recht adrett und gepflegt
zu erscheinen beliebten. Zweitens, dass man bei einer Diplomfeier, libri-
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gens auf ausgesprochenen Wunsch der Schiilerinnen selbst, wieder auf
mehr Formen halte als noch vor wenigen Jahren. Und drittens, dass die
erfolgreichen Diplomandinnen zwar ein erhebliches Selbstvertrauen be-
sdssen, dass ihnen aber die Rezessionsjahre doch ein bisschen in die
Knochen gefahren seien. So ein Bericht aus dem Jahre 1978.

Ein erfreulicher Abstimmungstag

Am 2. Mirz dieses noch laufenden Jahres hatte das Schweizervolk zu
einer Initiative fiir eine vollstindige Trennung von Kirche und Staat
Stellung zu nehmen. Bei einer wohl diirftigen Stimmbeteiligung von 35
Prozent wurde dieselbe im Verhiltnis von 4 :1 sozusagen einhellig ver-
worfen. Mit diesem vom Schweizervolk getroffenen Entscheid erfuhren
unsere Staatsdoktrin und das ihr tibergeordnete Glaubensbekenntnis, wie
es in der Einleitung zu unserer Bundesverfassung verankert ist, fiir ein-
mal die gewilinschte wiirdige Bestidtigung. Die dabei manifestierte Ein-
miitigkeit der Auffassung, wie sie durch alle Parteien und Gruppierungen
hindurch festzustellen war, durfte als politischer Markstein erster Ord-
nung fiir unser Land, aber auch im gesamteuropdischen Rahmen gesehen,
gewertet werden. Steht doch das Christentum als ideologische Welt der-
zeit in einem Abwehrkampf zwischen anderen grossen ideologischen
Fronten und stand dabei seine eigene Selbstgeniiglichkeit nicht weniger
in der Offentlichen Diskussion. Eine solche fand kiirzlich auch in Rom
statt, an der zwei Dutzend Wissenschafter und einige Journalisten ver-
schiedener Couleurs teilnahmen. Unter den letzteren befand sich auch
Marion Griafin Donhoff, deutsche Journalistin europadischen Formats,
welche ubrigens letztes Jahr auch in St.Gallen ein grosses Publikum an-
zuziehen vermocht hatte.

Fir jemand, der 1945, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, Jour-
nalist wurde, sagte sie, waren die Ziele klar vorgezeichnet: Im politischen
Bereich kam es darauf an, Deutschland mit neuem Geist zu erfiillen,
damit sich Geschehenes nicht wiederhole. Im geistigen Bereich miisse
die Voraussetzung alles Denkens und Urteilens in der Erkenntnis liegen,
dass der Mensch ohne metaphysischen Bezug nicht leben kann. Ohne das
Wissen um eine hohere Macht ist der Mensch seiner eigenen Arroganz
und Masslosigkeit ausgeliefert. Ohne jene iibergeordnete Autoritit fehlten
ihm die Orientierungsmarken, halt er sich selbst fiir allmachtig, bis er
— dieser Omnipotenz schliesslich iiberdriissig — nicht einmal mehr an
sich selber glaube. Wenn es keinen transzendenten Bezug gebe, dann
werde in dieser immer komplexeren, immer verwirrender werdenden
Welt der Hilflosigkeit, die ein Charakteristikum der heutigen Generation
zu sein scheine, am Ende die Verzweiflung zur Permanenz. Diese Worte
formulierte Marion Donhoff im Blick auf die verheerende Zunahme von
Selbstmorden in der Bundesrepublik.

Mich nun den eigenen Aktivititen zuwendend, darf ich Sie, wie jedes
Jahr, in erster Linie auf den Inhalt unseres Jahrbuches verweisen, auf
das wir stolz sind, bildet es doch nach wie vor das beste Nachschlage-
werk appenzellischen Geschehens des jeweils vergangenen Jahres, dar-
geboten in gefdlligem Handbuchformat. Dabei soll im nachstehenden ein

150



sozialpolitischer Problemkreis, der uns in letzter Zeit beschéftigt hat, her-
ausgezogen und etwas nidher beleuchtet werden.

Kommission fiir Schutzaufsicht und Entlassenenfiirsorge
von Appenzell A.Rh.

Diese Institution ist nunmehr rund 125 Jahre alt und liegt, ohne ver-
staatlicht worden zu sein, noch immer in unseren Hinden. Die Rechts-
wohltat der vorzeitigen Entlassung aus dem Gefédngnis bei gutem Verhal-
ten und der Unterstellung unter eine Schutzaufsicht ist englischen Ur-
sprungs und iiber Frankreich zu uns heriibergekommen. Fast alle gemein-
nitzigen Gesellschaften in den verschiedenen Kantonen hatten sich
damals dieser Sache angenommen und damit auch die ersten praktischen
Erfahrungen gewonnen. So wird im ersten Jahresbericht unserer Gesell-
schaft von 1856 mit Stolz gemeldet, dass es gelungen sei, einen auf Be-
wiahrung aus dem Gefidngnis entlassenen Kandidaten mit einem Betrag
von nur 70 Franken nach Amerika abzuschieben, selbstverstindlich mit
dem zuriickgelassenen Versprechen, iliber sein weiteres Wohlverhalten
dort driiben berichten zu wollen! Diese Ubung glaubte man im darauf-
folgenden Jahr fortsetzen zu konnen, jedoch ohne Erfolg. Der Kandidat
war auf seiner Reise iliber das Meer nur bis Basel gelangt, wo festgestellt
wurde, dass er seine Wegzehrung von 300 Franken schon vertan hatte
und deshalb «per Schub» wieder nach Hause zuriickbefordert werden
musste. Das Ereignis widerspiegelt indessen nur eines von den vielen
Problemen, wie sie mit einer Schutzaufsicht zusammenhéidngen und wie
sie sich heute jedem als Schutzpatron tdtigen Staatsbiirger stellen kénnen.
Die Kommission verzeichnet in den nun hinter ihr liegenden 125 Berichts-
jahren rund 1200 Betreuungsfille. Die Auffassungen iliber den Strafvoll-
zug haben sich zwischenzeitlich naturgemaiss ebenfalls gedndert, und es
sind viele Vollzugskantone dazu iibergegangen, wenigstens die Admini-
stration dieses Strafvollzuges selbst zu libernehmen. So z. B. der Kanton
Zurich, der mit jahrlich etwa 1200 Schutzaufsichten rechnet, gegeniiber
einem Anfall von nur zwanzig in unserem Halbkanton.

Ihrer Natur nach erfuhr die Schutzaufsicht mit dem Jahre 1942, dem
Jahr der Einfiihrung des einheitlichen Strafrechtes fiir die ganze Schweiz,
eine erste Revision. Der Moglichkeit der vorzeitigen Entlassung auf Be-
wihrung wurde auch die mdogliche bedingte Verurteilung angefiigt, damit
Biirger, welche einen erstmaligen Fehltritt begangen, deswegen nicht
mehr unbedingt ins Gefidngnis zu wandern hatten. Diese Rechtswohltat
konnte indessen von den Gerichten bis zum Jahre 1971 nur dann dekre-
tiert werden, wenn das Urteil auf nicht mehr als zwolf Monate Ein-
schliessung lautete. Mit der bezeichneten, nun letzten Gesetzesrevision,
erfuhr diese Tolenranzgrenze eine Erhdhung auf 18 Monate. Gleichwohl
blieb die von unseren Gerichten ausgesprochene Zahl bedingter Verurtei-
lungen vorerst bescheiden; sie hat erst in den letzten Jahren mit den
Fillen von Alkohol am Steuer zugenommen.

Die Kontrollfiihrung durch unsere Gesellschaft war indessen ebenfalls
Wandlungen unterworfen. Es gelang nicht immer, hiefiir die geeigneten
Biirger, die zudem entschiddigungslos zu arbeiten hatten, zu finden. So
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sind im Laufe der Jahre in zwei Fillen Interventionen der Justizdirektion
zu verzeichnen, die ihre Berechtigung hatten. Der letzte Vorfall aus dem
Jahre 1973 bildete denn auch Anlass zu einer Neuiiberdenkung der Schutz-
aufsicht, wobei nebst den im Raume stehenden Entwicklungstendenzen
auch deren allfdllige Verstaatlichung gepriift werden sollte. Seit jenem
Beschluss sind nunmehr fiinf Jahre verflossen, und es hat in dieser
Periode gerade die Diskussion um die Schutzaufsicht gesamtschweizerisch
neue Dimensionen angenommen. Federfithrend ist dabei die Schweize-
rische Schutzaufsichtsbeamten-Konferenz, deren Ansichten und Erfahrun-
gen auch fir unseren kleinen Halbkanton wegleitend sein diirften. Unter
dieser Voraussetzung hat nun unser Gesellschaftsvorstand beschlossen, die
Schutzaufsicht in der vorgezeichneten Form weiterzufithren und von
einem Verstaatlichungsantrag abzusehen.

Die Fihrung einer privaten Schutzaufsicht nach dem sogenannten Pa-
tronatssystem stellt ndmlich nach unserer Auffassung eines der besten
Beispiele staatsbiirgerlicher Mitarbeit, wie sie im Zeitalter der sogenann-
ten Biirgerinitiativen so gerne gefordert werden, dar. Denn, obwohl das
Patronatssystem, das wir damit vertreten, gegeniiber der berufsmissig
ausgeiibten Betreuung Nachteile haben mag, ist nicht zu verkennen, dass
auch der privat tiatige Schutzaufseher seine Vorziige haben kann. So etwa,
wenn ein Forster auf seinen alkoholgefihrdeten Traktorfahrer durch seine
standige Anwesenheit am Arbeitsort eine heilsame Wirkung ausiibt oder
wenn etwa ein Metzgermeister, in Ausiibung einer Schutzaufsicht, seinen
mit dem Auto fleischhausierenden Gehilfen auf Zeitaufwand hin kon-
krolliert und ihn damit vor Alkoholmissbrauch zuriickhilt. Eine solche
Betreuungsart, wo der Arbeitgeber die gerichtlich angeordnete Schutz-
aufsicht auszuiliben hat, muss andrerseits auch eher wieder die Ausnahme
bilden, ist doch eine sozusagen patriarchalische Unterstellung des Schutz-
befohlenen unter seinen Arbeitgeber, besonders wenn es noch um eine
Schuldenabtragung geht, nicht unbedingt anzustreben. Die private Be-
treuung alkoholgefdhrdeter Klienten hort indessen dort auf, wo schwer-
wiegender Alkoholmissbrauch dafiir spezialisierten Fachleuten ilibergeben
werden muss.

Schwieriger wird auch die Heranziehung geeigneter Schutzaufseher bei
Probanden mit dauernder finanzieller Verschuldung. Die Fiihrung einer
Buchhaltung, wie es die Aufstellung eines besonderen Sozialplanes bei
solchen Klienten erfordert, ist ja nicht jedes Biirgers Stidrke. Dazu kommt,
dass er im Strafvollzugsrecht keine ausdriickliche Kompetenz dafiir vor-
findet und der Betreuer somit absolut von der Einsicht seines Schutzbe-
fohlenen abhiéngig ist. Kritisch wird dabei die Lage, wenn die Schutzauf-
sicht ablduft, bevor die Sanierung abschliessend vollzogen werden konnte
und man mit einer gewissen Sicherheit annehmen muss, dass die ausge-
ubte Miihewalt wahrscheinlich vergeblich und der aus der Bewihrung
Entlassene mit einer gewissen Sicherheit in einem spéteren Zeitpunkt
wiederum in den Akten auftreten wird. Wohl ist es in einem solchen Falle
moglich, eine Verlidngerung der ausgesprochenen Schutzaufsichtsdauer zu
erwirken. Dies ist aber nach bestehender Rechtspraxis und auch richtiger-
weise nur schwer vollziehbar, und es muss in einem solchen Falle schon
grober Geldmissbrauch nachgewiesen werden konnen.
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Unter den unter der Agide der schweizerischen Schutzaufsichtsbeamten-
Konferenz laufenden Anstrengungen zur weiteren Vervollkommnung der
Schutzaufsicht soll an dieser Stelle schliesslich auch noch auf die Be-
strebungen zur Griindung einer

Schweizerischen Stiftung fiir die Schuldensanierung Straffilliger

hingewiesen werden. Die sogenannte Resozialisierung unserer Schutz-
befohlenen beinhaltet ja, wie bereits bemerkt, auch gleichzeitig die Sanie-
rung seiner Finanzschulden. Sie horen dabei richtig: Sanierung heisst hier
nicht Tilgung seiner Schulden, wofilir niemand Beitriage leisten wiirde.
Es muss also der sogenannte schon erwidhnte Sozialplan aufgestellt wer-
den, der die Voraussetzung fiir alles weitere Handeln mit den verschie-
denen Gldaubigern und der Konkursbehorde bildet. Das erste Ziel der
Sanierungsaktion besteht nun in der Sicherstellung der Sozialbeitrige
an seine Krankenkasse und Arbeitslosenversicherung und eine allfdllige
Abschirmung gegen Betreibungen. Eine Konkursverhidngung soll aus
ethischen Griinden, wenn irgend moglich, verhindert werden. Mit diesen
Sofortmassnahmen soll der Delinquent von einem iiber ihm herrschenden
Zahlungsdruck befreit werden, der ihn moglicherweise wieder zu weiteren
strafbaren Taten verleitet.

Diese Aktivitit ist unter den Schutzaufsichten nicht neu, sie besteht im
Prinzip schon lange. Hiezu haben auch alle ihre geldlichen Mittel. In
unserem Kanton seit langem in der Form eines besonderen Fonds, der in
unserer Verwaltung steht und aus dem kantonalen Alkoholzehntel finan-
ziert wird. Gedndert aber haben sich seitdem die Dimensionen solcher
Sanierungen, denen die Fonds nicht mehr gewachsen sind. Aber auch die
Auffassungen, was nun in einen solchen Sanierungs- beziehungsweise
Sozialplan hineingehort, sind sehr verschieden, und es ist z. B. selbstver-
stdndlich, dass Entschiadigungen fiir Einbruchschiden dabei ausser Frage
stehen. Ein weiteres heisses Eisen in der Schuldensanierung bilden die
von den Gerichten ausgesprochenen Bussen und Gerichtskosten. Die Bus-
sen, als Ersatz fiir Gefangnis, stehen bis anhin nicht zur Diskussion. Sie
miissen bezahlt werden, wenn auch der davon Betroffene kein unbeding-
tes Verstandnis dafiir aufbringt. Anders ist es mit den Gerichtskosten.
So geht ein Postulat des Genfer Gefidngnispfarrers dahin, dass Gefangene,
die nach zu zwei Drittel abgesessener Strafzeit auf Bewidhrung entlassen
werden, auch die Gerichtskosten entsprechend gutgeschrieben erhalten sol-
len. Pfarrer Michel Porcher begriindet diese seine Stellungnahme nicht
zuletzt mit der Tatsache, dass Delinquenten, welche die Landesverweisung
erhalten haben, den letzten Drittel auch nicht mehr zu bezahlen hitten.
Unsere eigene Justizdirektion hat, wo in einem Fall eine fiinfjdhrige Be-
wiahrungszeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte, auch schon zu
einem gleichzeitigen Gerichiskostenerlass handgeboten, um den zu 15
Jahren Verurteilten praktisch schuldenfrei aus den Gerichtsakten ent-
lassen zu konnen. Eine oberste Devise in der Handhabung von Schulden-
sanierung Straffdlliger soll und muss indessen strikte eingehalten wer-
den, wenn die besagten Fondsgelder mit Erfolg eingesetzt werden sollen:
Der Sozialplan muss allumfassend aufgestellt werden und darf keine Teil-
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16sung darstellen. Ansonst sind die gemeinsamen Anstrengungen zweck-
los, weil der Schuldner alsobald in eine neue Stressituation hineingeraten
diirfte. Auch wiren die dafiir bereitgestellten Fondsmittel zwecklos aus-
gegeben. Aus psychologischen Griinden sollen darin auch keine neuen
Abzahlungsgeschifte mehr aufgestellt werden. Schon diese Voraussetzun-
gen, meine Damen und Herren, lassen indessen erkennen, dass dieser im
Strafvollzug angestrebten idealen Schuldensanierung im vorneherein
Grenzen gesetzt sein werden. Das Ziel jedoch, unseren Schutzbefohlenen
damit aus einer Drucksituation herausgeholfen, ihnen eine existenzielle
Aufbauhilfe geleistet und dabei eine neue Kriminalitadt verhiitet zu haben,
diirfte den getidtigten Aufwand und die Miihe dazu als lohnend erschei-
nen lassen.

Meine Ausfiihrungen liber die geplanten Aktivitdten im Strafvollzug
seien noch mit einem letzten Hinweis, der die Gesellschaft beschaftigt,
abgeschlossen. Es handelt sich dabei um eine erweiterte fiirsorgerische
und therapeutische Begleitung der Hiftlinge, von Anbeginn ihrer Ein-
schliessung bis zum Ende eines allfdlligen Strafvollzuges, ausgeilibt von
hiezu besonders ausgebildeten Pfarrern und Sozialarbeitern. Es ist dies
die sogenannte durchgehende Betreuung, welche in einigen bisher wenigen
Vollzugskantonen derzeit Schule macht und dabei erweiterte Erfahrungen
gemacht werden sollen. Nicht dass diese nicht schon bis anhin in einer
gewissen rudimentidren Form gespielt hédtte. Dies ist auch in unserem
Kanton der Fall. Die damit einhergehende Wiinschbarkeit, Gefangene
sozusagen jederzeit und unbehindert besuchen zu dirfen, stellt indessen
im Zeitalter zunehmender Verbrechertitigkeit und des Terrorismus ihre
besonderen Probleme, denen nur dafiir besonders geschulte Leute ge-
wachsen sein diirften. Die Verwirklichung dieser Zukunftsidee wird in-
dessen noch einige Zeit auf sich warten lassen, und unsere Gesellschaft
wird sich gliicklich schitzen, wenn sie Staatsbilirger und -bilirgerinnen
findet, die sich filirderhin der angestammten Aufgabe einer Schutzaufsicht
zur Verfiigung stellen.

Geehrte Anwesende, mit diesen Ausfiihrungen komme ich zum Schlusse
meiner Berichtgabe, die ja immer nur einen Teilaspekt unserer Tatigkeit
enthalten kann. Es verbleibt mir, in Dankbarkeit derer zu gedenken, die
uns in jahrelanger Mitgliedschaft in aktiver oder stiller Verbundenheit
ihren Beitrag oder Sympathie bekundet haben und nunmehr zur grossen
Armee hinlibergegangen sind oder sich altershalber bei uns abgemeldet
haben. Es sind dies deren siebzig Frauen und Ménner, von denen zweier
Personlichkeiten fiir ihren Einsatz in der Offentlichkeit durch unser Er-
heben von den Sitzen besonders gedacht werden soll, ndmlich: Land-
ammann und Stidnderat Dr. Raymond Broger, Appenzell, Mitglied der AGG
seit 1948, und Landammann Adolf Bodmer, Trogen, Mitglied seit 1939.

Unsere Mitgliederzahl hat sich dank einer vor zwei Jahren eingeleiteten
Werbeaktion im Vorder- und Mittelland um genau 120 Personen ver-
grossert und betrdgt nunmehr 2051. Davon wohnen 1618 in Ausserrhoden,
184 in Innerrhoden und deren 247 sind Auswiartswohnende. Die Werbung
geht weiter und soll nunmehr das Hinterland mit Herisau an die Reihe
kommen. Meinen Bericht moéchte ich wiederum schliessen mit einem aus-
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driicklichen Dank an alle meine Vorstandsmitglieder und Mitglieder der
Patronatskommissionen fiir ihre vielfidltige Mitarbeit und Ihnen, meine
lieben Anwesenden, fiir die Treue, die Sie der Appenzellischen Gemein-
nutzigen Gesellschaft allzeit bewahrt haben.

Hch. Kempf-Spreiter, Prasident

Jahresrechnung. Nach kurzen Erlduterungen seitens des Kassiers Hans
Kinzle genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung einmiitig. Er-
ganzend zu ihrem schriftlich abgegebenen Bericht danken die Revisoren
dem Kassier Hans Kiinzle, insbesondere aber dessen Frau, welche die
Kasse mit grosser Gewissenhaftigkeit fiihrt.

Subventionen. Die in einer Liste zusammengefassten, in der Einladung
gedruckt aufgefiihrten Subventionen, insgesamt Fr. 21 400.—, werden von
der Versammlung als Antrag des Vorstandes einmitig genehmigt.

Jahresbeitrag. Dem Antrag des Vorstandes, es sei dieser von bisher
Fr. 15.— auf neu Fr. 20.— zu erhohen, stimmt die Versammlung einstim-
mig zu. Der Vorstand begriindet diesen Antrag mit den gestiegenen
Gestehungskosten fiir das Jahrbuch.

Gewihrung eines zinslosen Darlehens fiir Sozialwohnungen in Heiden:
Kompetenzerteilung an den Vorstand. Im Zusammenhang mit einem in
Aussicht gestellten griossern Geschenk konnte in Heiden zu gilinstigem
Preise eine Parzelle erworben werden. Sowohl das in Aussicht gestellte
Geschenk wie auch der Verkauf der Bauparzelle in Heiden waren an die
Bedingung geknlipft, es sei damit fiir Sozialwohnungen fiir Invalide zu
sorgen.

In Zusammenarbeit mit der AGG hat sich in Heiden eine Genossen-
schaft gebildet, welche auf dem Grundstiick neben Wohnungen fiir In-
valide auch solche erstellt, die zu normalen Bedingungen an gesunde
Beniitzer abgegeben werden. Denn nicht nur trédgt dies zur Verbilligung
der Sozialwohnungen bei, sondern es ist auch absolut richtig in konzep-
tioneller Hinsicht, ndmlich kein Ghetto fiir Behinderte zu schaffen,

Die Genossenschaft Werd, Heiden, ist eine Selbsthilfeorganisation ge-
meinniitzigen Charakters und bezweckt den Bau, die Verwaltung und den
Verkauf von gesundem Wohnraum.

Zur weitern Verbilligung der Invalidenwohnungen dieser Genossen-
schaft (und ausschliesslich fiir diese) erwigt der Vorstand ein zinsloses
Darlehen in der Hohe von Fr. 50 000.—, befristet auf fiinf Jahre. Zur
genauern Abkliarung betreffend die Zulédssigkeit dieses Beitrages liess der
Vorstand bei Dr. iur. Joachim Auer ein Gutachten herstellen.

An einer nochmaligen, vorgangig der Jahresversammlung abgehaltenen
Sitzung beschloss der Vorstand, es sei der Jahresversammlung folgender
Antrag zu stellen:

Die Jahresversammlung der AGG erteilt dem Vorstand die Kompetenz,
nach eingehender Priifung der Umstdnde der Genossenschaft Werd, Hei-
den, ein zinsloses Darlehen in der Hohe von Fr.50 000.—, befristet auf
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fiinf Jahre, zu gewdhren, wobei der Nutzen dieses zinslosen Darlehens
ausschliesslich der Verbilligung der vorgesehenen Invalidenwohnungen
zu dienen habe.

Nach eingehender Diskussion wird diesem Antrag zugestimmt unter
folgenden Bedingungen:

1. Dds Darlehen muss hypothekarisch abgesichert sein.
(Antrag Dr. Heinrich Tanner, Herisau)

2. Der Vorstand soll mit aller Sorgfalt dafiir einstehen, dass alle Sicher-
heiten gewidhrt sind und vor allem, dass der gemeinniitzige Zweck im

Sinne einer philantropischen Gesellschaft (wie dies die AGG ist) ge-
wahrt bleibt.

Nachdem Prisident Kempf und Kassier Kiinzle versicherten, es handle
sich heute lediglich um die Kompetenzerteilung fiir die Weiterverfolgung
der Vorlage, die bestimmt in allen Belangen serids erfolge, und eine Aus-
zahlung des Darlehens erfolge erst, wenn Auflagen und Sicherheiten in

guten Einklang mit den Gesellschaftsstatuten gebracht seien, ergab die
Abstimmung 39 Ja, 7 Nein.

Wahlen. Der Vorstand wird in globo einstimmig bestitigt. Einstimmige
Bestdtigung erfahren sodann der Prédsident Heinrich Kempf-Spreiter,
Herisau, der Kassier Hans Kiinzle, Herisau, sowie die Revisoren Walter
Kast, Theo Etter, Friedrich Klemm.

Erhéhung der Finanzkompetenz des Vorstandes fiir dringliche Unter-
stiitzungsfille (§ 19 der Statuten). Dem Antrag des Vorstandes, es sei § 19
der Statuten so abzuidndern, dass die bisherige Kompetenz des Vorstandes
(Fr. 10 000.—) auf F'r. 15 000.— erhoht werde, wird einstimmig zugestimmdt.

Vortrag. Im Anschluss an die Geschiafte hilt Prof. Dr. Peter Wegelin ein
sehr interessantes, kompetentes Referat mit dem Thema:

Wozu Gemeindebibliotheken heute?

Dass Gemeindebibliotheken keineswegs neuzeitliche Erfindungen sind,
zeigt uns der aus dem Jahre 1781 stammende «Less-Catalogus», Auch in
unserem Kanton wurde auf dem Gebiete der Anregung zum Lesen schon
viel getan: 1951 verfasste Dr. Hermann Grosser im Appenzellischen Jahr-
buch eine Geschichte der appenzellischen Bibliotheken. Auch an Jahres-
versammlungen der Appenzellischen Gemeinniitzigen Gesellschaft waren
die Themen der Referate immer wieder der Lektiire gewidmet: 1885:
Pfarrer Steiger: Was unser Volk liest. 1893: Karl Ritter: Griindung einer
appenzellischen Kantonsbibliothek. 1911: Albert Nigeli: Der Kampf gegen
die Schundliteratur und die Forderung guter Lektiire im Volke, 1956:
Heinrich Altherr: Bildungswerte des guten Buches. Aus all dem gingen
Friichte hervor: die Volksschriftenkommission, die Kantonsbibliothek in
Trogen, Gemeindebibliotheken, Jugendbibliotheken als Freihandbiiche-
reien. Und nun die Frage: Wozu Gemeindebibliotheken heute?

Die Antwort ergibt sich aus drei Sachverhalten, die ihrerseits zu drei
Thesen fiihren.
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3 Sachverhalte: 3 Thesen:

1. Informationsdrang 1. Der Berufstitige — und der Biirger —

von heute muss in einer schnell sich
wandelnden Welt im spédteren Leben
vorab durch selbstéindiges Lesen

sich noch einmal soviel an Kennt-
nissen erwerben wie die Schulung ihm
mitgegeben hat.

2. Informationsflut 2. Der begehrte, nihrende Informations-

strom wird heute zur Flut, die
uns ersduft. «<Wir leben in einem Zeit-
alter der Desinformation.»

3. Neue Informationsformen 3. Lesen als anspruchsvollste, freiheit-

lichste Informationsform.
Lesen hilft nur weiter, wenn wir
auszulesen wissen.

Was ist eine Gemeindebibliothek/Freihandbibliothek?

Eine Bibliothek mit Selbstbedienung, weil die Leser, nicht die Biicher
darin das Wichtigste sind.

Ein Gemeindetreffpunkt, der in der Mitte der Gemeinde steht,

auf tibersichtlichen, frei zugénglichen Gestellen Biicher im Original-
umschlag, Zeitschriften usw. bereithilt,

den Besucher frei herumstébern und wihlen lésst,

in bequemen Leserdumen zum Bldttern und Verweilen einlddt,

in umfangreichen Nachschlagewerken das Beschaffen verschieden-
artiger Informationen gestattet,

die ausgewdhlten Blicher ohne Schreibformalitdten am Ausgang
registriert und nach Hause mitgibt.

Eine Bibliothek, die auch im Zeitalter der Television Jahr fiir Jahr mehr
Biicher an ihre Leser vermittelt.

Was will eine Gemeindebibliothek?

der guten Unterhaltung und der Weiterbildung dienen,

unsern Kindern auch ausserhalb der Schule, schon im Bilderbuchalter,
in den Ferien, in der Freizeit, das Buch nahebringen,

dafiir sorgen, dass die jungen Appenzeller beim Schulaustritt mit dem
Schulbuch nicht das Buch iiberhaupt beiseitelegen,

fiir jeden zur sinnvollen Gestaltung seiner Freizeit

auch Biicher und Zeitschriften bereithalten,

in einer Zeit vermehrter Erwachsenenbildung das Buch — immer
noch der freiheitlichste Informationstriger — allen zugdnglich machen,
als zeitgemisses Informationszentrum jedem Berufstidtigen — und
jedem Staatsbiirger — zur Verfligung stehen,

dem Schulunterricht Anregungen bieten zum selbstdndigen Arbeiten,

~zum gezielten Auswihlen angesichts der Drucksachenflutwelle.

157



Was kostet eine Gemeindebibliothek?

(Normen)
A. Ausstattung: je Einwohner 1 Buch, je Buch Fr. 25.—, Gestelle je Buch
Fr. 250, ibriges Mobiliar Fr.10000.— — B. Betrieb: je Einwohner und

Jahr z.B.: Aarau Fr.11.—, Buchs SG Fr.5—, Grenchen SO Fr.6.—,

Nesslau Fr.3.—, Teufen AR Fr.6.—, Uster ZH Fr.8—, in Didnemark
Fr.50.—.

Warum eine Gemeindebibliothek?

Weil mit wenig Mitteln kulturell viel erreicht wird.

Weil alle Bevilkerungsteile etwas davon haben.

Weil die Familie angesprochen wird.

Weil das eine kommunale Kulturaufgabe ist.

Weil das freiheitliche (programmfreie) Kulturforderung ist.
Weil sie durch Gemeinschaftsarbeit entsteht.

Weil sie das Gemeindebewusstsein wach hilt.

Appenzellische Gemeindebibliotheken heute

Biicherstube Speicher, Jugendbibliothek Herisau, Kollegiumsbibliothek
Appenzell, Gemeindebibliothek Teufen, ?, Wettbewerb Schweizerische
Volksbibliothek und Schweizerischer Bibliotheksdienst, Biblio-Bahn.

Nach dem mit grossem Applaus verdankten Vortrag des Bibliothekars
der «Vadiana» in St.Gallen werden noch einige Fragen der interessierten
Zuhorer beantwortet. Schliesslich ruft die Uhr zum Mittagessen im
«Baren», wo eine schone Zahl der Teilnehmer sich zu einem geselligen
Abschluss der schon verlaufenen Tagung einfindet.

Der Aktuar: Arthur Sturzenegger

158



	Rückblick auf die 148. Jahresversammlung der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft

